
26 Gesetzblatt Teil I Nr. 3 — Ausgabetag: 20. Januar 1975

2. A b s c h n i t t
Beratung und Entscheidung durch ein gesellschaftliches 

Organ der Rechtspflege

§28
Voraussetzungen der Übergabe an gesellschaftliche 

Organe der Rechtspflege
(1) Über Vergehen beraten und entscheiden die gesellschaft

lichen Organe der Rechtspflege, wenn im Hinblick auf die 
eingetretenen Folgen und die Schuld des Täters die Handlung 
nicht erheblich gesellschaftswidrig ist und wenn unter Be
rücksichtigung der Tat und der Persönlichkeit des Täters eine 
wirksame erzieherische Einwirkung durch das gesellschaftliche 
Organ der Rechtspflege zu erwarten ist. Diese Sachen sind 
durch die staatlichen Organe der Rechtspflege zu übergeben, 
wenn der Sachverhalt vollständig aufgeklärt ist und der Täter 
seine Rechtsverletzung zugibt. Bei fahrlässigen Straftaten kann 
die Sache einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege 
auch dann übergeben werden, wenn ein erheblicher Schaden 
eingetreten ist, jedoch die Schuld des Täters infolge außerge
wöhnlicher Umstände gering ist.

(2) Unter diesen Voraussetzungen beraten und entscheiden 
die gesellschaftlichen Organe der Rechtspflege über alle Ver
gehen, insbesondere über
— Vergehen gegen das sozialistische und persönliche Eigen

tum;
— Körperverletzungen;

— Verletzungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
(3) Eine Übergabe kann insbesondere erfolgen, wenn Ver

pflichtungen der Arbeitskollektive, der Hausgemeinschaften, 
der Brigaden oder anderer Kollektive eine erfolgreiche Erzie
hung des Rechtsverletzers gewährleisten und die Rechte und 
Interessen der Bürger und der Gesellschaft gewahrt werden.

(4) Die gesellschaftlichen Organe der Rechtspflege beraten 
und entscheiden auch über Verfehlungen.

§29
Erziehungsmaßnahmen

(1) Die gesellschaftlichen Organe der Rechtspflege können 
im Ergebnis ihrer Beratung folgende Erziehungsmaßnahmen 
festlegen:
— Der Bürger wird verpflichtet, sich beim Geschädigten oder 

vor dem Kollektiv zu entschuldigen.
— Die Verpflichtung des Bürgers zur Wiedergutmachung des 

angerichteten Schadens und andere Verpflichtungen werden 
bestätigt.

— Der Bürger wird verpflichtet, den angerichteten Schaden 
durch eigene Arbeit wiedergutzumachen oder, falls dies 
nicht möglich ist, Schadensersatz in Geld zu leisten.

— Der Bürger wird verpflichtet, die Beleidigung öffentlich 
zurückzunehmen.

— Dem Bürger wird eine Rüge ausgesprochen.
— Dem Bürger wird eine Geldbuße von 5,— bis zu 50,— Mark 

- oder bei Eigentumsvergehen oder -Verfehlungen eine Geld
buße bis zum dreifachen Wert des verursachten Schadens, 
höchstens jedoch 150,— Mark auferlegt.

(2) Die gesellschaftlichen Organe der Rechtspflege können 
Verpflichtungen einer Brigade, einer Hausgemeinschaft oder 
eines anderen Kollektivs oder eines Bürgers zur Erziehung 
des Rechtsverletzers bestätigen.

(3) Die Verpflichtung des Bürgers zur Wiedergutmachung 
des Schadens erfolgt im Einvernehmen mit dem Geschädigten.

(4) Die gesellschaftlichen Organe der Rechtspflege können 
Empfehlungen an die Leiter der Betriebe, der staatlichen

Organe und Einrichtungen, die Vorstände der Genossenschaf
ten und die Leitungen der gesellschaftlichen Organisationen 
geben. Diese sind verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen 
schriftlich dazu Stellung zu nehmen.

3. A b s c h n i t t  
Strafen ohne Freiheitsentzug

§30

Anwendungsbereich und Zweck der Strafen 
ohne Freiheitsentzug

(1) Strafen ohne Freiheitsentzug werden unter Berücksichti
gung der Schwere der Tat und der Schuld des Täters gegen
über Personen angewandt, die ein Vergehen aus Undiszipli
niertheit, Pflichtvergessenheit, ungefestigtem Verantwortungs
bewußtsein oder Unachtsamkeit oder wegen besonderer 
persönlicher Schwierigkeiten begehen.

(2) Ist das Vergehen Ausdruck eines hartnäckigen disziplin
losen Verhaltens des Täters, kann eine Verurteilung auf Be
währung nur ausgesprochen werden, wenn sie zur wirksamen 
erzieherischen Einflußnahme auf den Täter mit der Verpflich
tung zur Bewährung am Arbeitsplatz oder einer Bürgschaft 
verbunden wird.

(3) Zweck der Strafen ohne Freiheitsentzug ist es, den Tä
ter zur eigenen Bewährung und Wiedergutmachung anzu
halten, damit er künftig seiner gesellschaftlichen Verantwor
tung gerecht wird. Die Strafen ohne Freiheitsentzug tragen 
dazu bei, die erzieherische Kraft der sozialistischen Kollektive 
und gesellschaftlichen Organisationen zur Überwindung von 
Rechtsverletzungen zu entfalten.

§31
Bürgschaft

(1) Kollektive der Werktätigen können sich verpflichten, die 
Bürgschaft über den Rechtsverletzer zu übernehmen, und dem 
Gericht vorschlagen, eine Strafe ohne Freiheitsentzug auszu
sprechen. Ausnahmsweise können auch einzelne, zur Erziehung 
des Täters befähigte und geeignete Bürger die Bürgschaft über
nehmen.

(2) Bestätigt das Gericht im Urteil die Übernahme der Bürg
schaft, sind das Kollektiv oder der Bürge, der sie beantragt 
hat, verpflichtet, die Erziehung des Rechtsverletzers zu ge
währleisten.

(3) Die durch die Bürgschaft übernommene Verpflichtung 
erlischt nach Ablauf eines Jahres. Bei Verurteilung auf Be
währung kann sie für eine längere Dauer, jedoch nicht über 
die Bewährungszeit hinaus bestätigt werden.

(4) Entzieht sich der Verurteilte der Bewährung und Wie
dergutmachung, kann das Kollektiv oder der Bürge beim Ge
richt den Vollzug der mit einer Verurteilung auf Bewährung 
angedrohten Freiheitsstrafe beantragen.

(5) Das-Gericht bestätigt auf Antrag des Kollektivs oder des 
•Bürgen das Erlöschen der Bürgschaft, wenn die Voraussetzun
gen für die Erfüllung der mit der Bürgschaft verbundenen 
Verpflichtungen weggefallen sind.

§32
Pflichten und Rechte der Betriebe, staatlichen Organe, 
Genossenschaften, gesellschaftlichen Organisationen 

und der Kollektive der Werktätigen
(1) Wird eine Verurteilung auf Bewährung ausgesprochen, 

so sind die Leiter der Betriebe, der staatlichen Organe und 
Einrichtungen, die Vorstände der Genossenschaften und die 
Leitungen der gesellschaftlichen Organisationen, in deren Be
reich der Verurteilte arbeitet und lebt, verpflichtet, die erzie
herische Einwirkung auf den Verurteilten zu gewährleisten


